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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §77 Abs1;

VwRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2005/04/0032

Rechtssatz

Au agen, die zur Herstellung der Genehmigungsfähigkeit der Betriebsanlage vorgeschrieben werden, müssen

bestimmt und geeignet sein, was voraussetzt, dass sie einerseits dem Verp ichteten jederzeit die Grenzen seines

Verhaltens und damit die Einhaltung der Au agen zweifelsfrei erkennen lassen und andererseits die Möglichkeit der

jederzeitigen aktuellen Überprüfung der Einhaltung der Au agen gegeben ist (Hinweis E vom 24.2.2006, Zl.

2001/04/0153).
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